
    

für das Stadtgebiet Hildesheim
gültig ab 01.05.2023

Ihr Partner
für Energiewww.evi-hildesheim.de

Preisübersicht der Erdgas Grundversorgung  
St

an
d 

29
.0

9.
20

23

EVI Grundversorgung

Jahresabnahme Arbeitspreis  
in Cent/kWh  

Grundpreis  
in Euro/Jahr

Grundpreis  
in Euro/Monat 

brutto netto brutto netto brutto netto
bis       10.000 kWh 14,12 13,20 66,34 62,00 5,53 5,17

bis     280.000 kWh 12,99 12,14 179,76 168,00 14,98 14,00

ab      280.001 kWh 13,05 12,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Folgende Kostenbestandteile sind im Arbeitspreis netto 
ab 01.01.2023 enthalten: Cent/kWh
I. Konzessionsabgabe lt. Konzessionsabgaben Verordnung KAV:
a. für das Kochen und Warmwasser 0,770

b. für sonstige Tariflieferungen 0,330

II. Energiesteuer 0,550

III. SLP-Bilanzierungsumlage
bis 30.09.2023
ab 01.10.2023

0,570
0,000

IV. CO2-Belastung 0,546

V. Gasspeicherumlage 
bis 30.06.2023
ab 01.07.2023

0,059
0,145

Erläuterungen zu den Kostenbestandteilen:

Konzessionsabgabe: Entgelt an die Kommune für die Mitbenutzung von öffentlichen Verkehrs wegen 
 durch Versorgungsleitungen.

Energiesteuer: Eine durch das Energiesteuer gesetz geregelte Steuer auf den Erdgasverbrauch. 

SLP-Bilanzierungsumlage: Umlage zur Beschaffung von Regelenergie zur Aufrechterhaltung der  
Systemstabilität im Netz durch den Marktgebietsverantwortlichen.

CO2-Belastung: Die dem Lieferanten treffenden Belastungen aus dem Kauf von Emissions zertifikaten 
nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetzes.

Gasspeicherumlage: Umlage zur Befüllung der Gasspeicher auf Basis des Energiespeichergesetzes.

Der Bruttopreis ist auf zwei Stellen gerundet und enthält 7 % Umsatzsteuer.

Hinweis zur Gaspreisbremse:
Seit dem 01.01.2023 profitieren Sie von der Gaspreisbremse, die die Bundesregierung zur Abdämpfung 
der gestiegenen Energiekosten eingeführt hat. Die Preisbremse greift, sobald der Arbeitspreis Gas 
über dem Referenzpreis von brutto 12,00 Cent/kWh liegt. Der Preisdeckel greift für das sogenannte 
„Basis-Kontingent“ von 80 % der Jahresverbrauchsprognose aus September 2022. Darüber hinaus gilt 
der vereinbarte Preis. 

Die Gaspreisbremse wird bei der monatlichen Abschlagszahlung sowie in der Rechnungserstellung 
entsprechend berücksichtigt.


